
Der Hauptausschuss ist das für die Vorberatung zuständige Gremium. Gleiches gilt für die in 

den folgenden TOPs vorzunehmenden Nachbesetzungen. 

Der Hauptausschuss stimmt der Vorlage im Rahmen der Vorberatung ohne Wortbeitrag 

mangels Widerspruch zu. 

Ratsherr Kühl fragt nach, ob das auch für die Nachbesetzungen in den TOPs 7 bis 15 gelte. Dies 

wird bestätigt. 

 


